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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2019    Mittwoch, 14. August 2019  Nr. 27 
__________________________________________________________________________________ 

I n h a l t 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Einleiten gesammelter gereinigter Abwässer aus der Abwasserbehandlungsanlage  

Alt-/Neuötting 
Wasserrechtsverfahren für die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis 

 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 

Zweckvereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Zweckvereinbarung mit dem Markt Titting 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Schleching 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollzug der Wassergesetze; 
Einleiten gesammelter gereinigter Abwässer aus der Abwasserbehandlungsanlage 
Alt-/Neuötting 
Wasserrechtsverfahren für die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis  
 
Die Stadt Altötting  beantragte die Erlaubnis nach § 10 Abs. 1,  § 15 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zur Benutzung des Inns (Gewässer erster Ordnung) durch 
Einleiten gesammelter gereinigter Abwässer. Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der 
Beseitigung der in der Kläranlage Alt-/Neuötting behandelten Abwässer. 
 
Die Abwasseranlage ist eine mechanisch-biologische/-chemische Kläranlage mit einer 
Ausbaugröße für 48.500 EW60  
 
In der Kläranlage Alt-/Neuötting wird das Abwasser der  Städte Altötting, Neuötting sowie der 
Gemeinden Winhöring, Kastl, Teising und des Marktes Tüßling gereinigt und dem Inn 
zugeleitet. Die Entwässerung im Einzugsgebiet erfolgt sowohl im Trenn- als auch im 
Mischsystem. In Tüßling und dem Ortsteil Alzgern (der Stadt Neuötting) liegt als 
Besonderheit ein Vakuumentwässerungssystem vor. Gewerbliche Einleiter und 
Tourismusbetriebe sowie die in Altötting ansässigen Schulen spielen eine Rolle. Saisonale 
Schwankungen treten aber nicht in erheblichem Maße auf.  
 
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten, insbesondere des Umfangs der beantragten 
Gewässerbenutzung wird auf die Planunterlagen verwiesen. 
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Die eingereichten Planunterlagen sind vom  
 

02.09.2019 bis 01.10.2019 
 

Bei der Stadt Altötting und Stadt Neuötting im Rathaus oder beim Landratsamt Altötting – 
Umweltamt, Bahnhofstr. 13, Zimmer S201, 84503 Altötting während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Die Planunterlagen sind auch im Internet unter 
der Adresse  
 
www.lra-aoe.de/umweltschutz-recht-und-technik/wasserrecht bereitgestellt. Maßgeblich ist 
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 15.10.2019 schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Altötting und Stadt Neuötting im Rathaus  oder  beim 
Landratsamt Altötting - Umweltamt (Bahnhofstr. 13, Zimmer S 201, 84503 Altötting) 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 
 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Erlaubnis / Bewilligung 
einzulegen, können bis 01.10.2019 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Altötting 
und Stadt Neuötting im Rathaus oder beim Landratsamt Altötting - Umweltamt (Bahnhofstr. 
13, Zimmer S 201, 84503 Altötting) Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben. 
 
Das Landratsamt Altötting ist von Gesetzes wegen gehalten, darauf hinzuweisen, dass 
Einwendungen nach Ablauf der genannten Frist mit Wirkung für das Erlaubnisverfahren 
ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Anerkannte Umweltverbände werden gebeten, innerhalb der Frist jedenfalls mitzuteilen, ob 
sie beabsichtigen, sich zu äußern und bis zu welchem Zeitpunkt ggf. mit dem Eingang ihrer 
Stellungnahme zu rechnen ist. Bleibt eine Äußerung aus, wird das Landratsamt Altötting 
davon ausgehen müssen, dass der Umweltverband keine Stellungnahme abgeben will. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird das Landratsamt Altötting die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von anerkannten 
Vereinigungen sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit dem 
Vorhabensträger, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtern. Ist ein Erörterungstermin 
bestimmt, muss die Stellungnahme eines anerkannten Umweltverbandes in der Regel zwei 
Wochen vorher dem Landratsamt Altötting vorliegen, wenn sie im Erörterungstermin 
berücksichtigt werden soll. 
 
Der Erörterungstermin wird gesondert ortsüblich bekanntgemacht. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben und die anerkannten Vereinigungen, die Stellungnahmen 
abgegeben haben, werden über den Termin darüber hinaus schriftlich benachrichtigt. 
Schriftliche Benachrichtigungen über den Erörterungstermin können durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen 
wären.  
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 
 
Die Erlaubnis wird denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist und den 
Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. Sind mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen, können diese Zustellungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 

http://www.lra-aoe.de/
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Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter der Adresse www.lra-
aoe.de/umweltschutz-recht-und-technik/wasserrecht veröffentlicht.   
 
 
Altötting, 02.08.2019 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nr. 31 – Az. 1403/6.3 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Zweckvereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster  

 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 

Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster wurde eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund 

des Übergangs von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 

amtlich bekannt gemacht: 

 
II. 

Zweckvereinbarung 
 

zwischen dem 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durch die Verbandsvorsitzende Pamela Kruppa  

(nachfolgend Zweckverband genannt) 
 

und der 
 

Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster, 
      

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, 
Regierungsbezirk Oberbayern, 

für die Mitgliedsgemeinde Ilmmünster 
vertreten durch 

 den Gemeinschaftsvorsitzenden Hans Wojta 
(nachfolgend VerwG genannt) 

 
Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen 
Fassung, in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 03. Juli 2019, schließen die oben genannten Körperschaften 
folgende 
 

Zweckvereinbarung 
zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 

im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

 

http://www.lra-aoe.de/
http://www.lra-aoe.de/


146 
 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat 
Bayern – VGemO – ist im Rahmen des § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) auch eine Verwaltungsgemeinschaft in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) für 
ihre Mitgliedsgemeinden zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 
Satz 2 ZustV ist eine VG auch für die weitere Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie diese 
Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3 der IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt für das Gebiet der oben 
genannten Mitgliedsgemeinde/n die Zuständigkeiten nach § 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 
und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden von der 
Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Umfang: 

für die Mitgliedsgemeinde Ilmmünster 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

 

(2) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei von der VerwG im 
Gebiet der genannten Mitgliedsgemeinde/n auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse 
bei der Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die VerwG für Ihre Mitgliedsgemeinde/n die 
grundsätzliche/n Vereinbarung/en nach § 1 Abs. 4. 2Die VerwG entscheidet darüber hinaus 
im Einvernehmen mit ihrer/n Mitgliedsgemeinde/n in eigener Zuständigkeit über den 
tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit sowie 
dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben gebunden. 3Sie kann jederzeit die 
Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten 
an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der VerwG. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 
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§ 3 

Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der VerwG tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten 

(1) Die VerwG entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte Gesamtübersicht 
(Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen 
werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 2 innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen der VerwG zu, in deren Mitgliedsgemeinde/n die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die VerwG erhält vom Zweckverband monatlich eine nach Mitgliedsgemeinde/n 
aufgeschlüsselte Aufstellung über die festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und 
deren Eingänge. 2Eingegangene Verwarnungsgelder und Bußgelder werden vierteljährlich 
an die VerwG ausbezahlt. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte 
Gesamtübersicht über die Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der 
Kontoausgleich mit der VerwG. 

§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch die Gemeinschaftsversammlung (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 26 Abs.1 
KommZG, Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass vor Ablauf der 
Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein entsprechender 
Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Verwaltungsgemeinschaft bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
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§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
VerwG sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
Töging a.Inn, den       Ilmmünster, den 25.07.2019 
für den Zweckverband für die VerwG Ilmmünster 
 
.................................................. ................................................. 
Pamela Kruppa Hans Wojta 
Verbandsvorsitzende Gemeinschaftsvorsitzender  
                                 
                                     Siegel                                                   Siegel                   
 
 
                                                                      

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 12. Juli 2019 Nr. 31-
1403/6.2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Altötting, 13. August 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nr. 31 – Az. 1403.6/2 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit dem Markt Titting 

 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und dem 

Markt Titting wurde eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des Übergangs von 

Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 

amtlich bekannt gemacht: 

II. 
Zweckvereinbarung 

zwischen dem  
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  

Werkstraße 1, 84513 Töging a. Inn, 
vertreten durch 

die Verbandsvorsitzende Pamela Kruppa  
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

 
und 

 
dem Markt Titting, 
Landkreis Eichstätt, 

Regierungsbezirk Oberbayern, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Andreas Brigl  

(nachfolgend Gemeinde genannt) 
 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen Fassung, in 
Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 03. Juli 2019, schließen die oben genannten Körperschaften folgende 
 

Zweckvereinbarung 
zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen  

im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde auch für die weitere Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit 
sie diese Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 
1 beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 
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(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3  IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach 
§ 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom 
Gemeinderat beschlossenen Umfang: 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4  und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2). 

 

(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche 
Vereinbarung nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener 
Zuständigkeit über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und 
Überwachungstätigkeit sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben 
gebunden. 3Sie kann jederzeit die Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder 
aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die 
überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten  

(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht (Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 
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3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 
2 innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. 
erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 2Eingegange-ne 
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden monatlich an die Gemeinde überwiesen. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht über die 
Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der Kontoausgleich mit der 
Gemeinde. 

§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass 
vor Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 
§ 8 

Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9  
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  
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(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
 
Töging a.Inn, den       Titting, den 26.07.2019 
für den Zweckverband für den Markt Titting 
 
 
 
.................................................. ................................................. 
Pamela Kruppa Andreas Brigl 
Verbandsvorsitzende Erster Bürgermeister  
 
 
                               Siegel                                     Siegel                   
                                                                      
 
 
                                                                      
                                                                      
 

 

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 12. Juli 2019, Nr. 31-
1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Altötting, 13. August 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. 31 – Az. 1403.6/2 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Gemeinde Schleching 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 

Gemeinde Schleching wurde eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des Übergangs 

von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 

amtlich bekannt gemacht: 
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II. 

Zweckvereinbarung 
zwischen dem  

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  
Werkstraße 1, 84513 Töging a. Inn, 

vertreten durch die Verbandsvorsitzende Pamela Kruppa  
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

 
und 

 
der Gemeinde Schleching, 

Landkreis Traunstein, 
Regierungsbezirk Oberbayern, 

vertreten durch den ersten Bürgermeister Josef Loferer  
(nachfolgend Gemeinde genannt) 

 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen Fassung, in 
Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 03. Juli 2019, schließen die oben genannten Körperschaften folgende 
 

Zweckvereinbarung 
zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen  

im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung 
und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde 
auch für die weitere Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 
StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie diese Zuständigkeiten tatsächlich 
wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 
1 beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3  IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach 
§ 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom 
Gemeinderat beschlossenen Umfang: 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 
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 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche 
Vereinbarung nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener 
Zuständigkeit über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und 
Überwachungstätigkeit sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben 
gebunden. 3Sie kann jederzeit die Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder 
aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die 
überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten  

(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht (Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 
3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 
2 innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. 
erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 2Eingegange-ne 
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden monatlich an die Gemeinde überwiesen. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht über die 
Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der Kontoausgleich mit der 
Gemeinde. 
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§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass 
vor Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9  
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
 
Töging a.Inn, den       Schleching, den 01.08.2019 
für den Zweckverband für die Gemeinde Schleching 
 
 
 
.................................................. ................................................. 
Pamela Kruppa Josef Loferer 
Verbandsvorsitzende Erster Bürgermeister  
 
 
                               Siegel                                     Siegel                   
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III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 12. Juli 2019, Nr. 31-
1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Altötting, 13. August  2019 
Landratsamt Altötting 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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